
 

 

 

 

Fachbereich Fremdsprachliche Philologien 
Institut für Anglistik und Amerikanistik 

Stand: .4 Jan 2017      

1 

 

Anerkennung von Studiennachweisen im Ausland - Übersee 
 
Frau      , Matrikelnr.      , Studiengang      , wird bescheinigt, dass die an der Hochschule       (in USA) im akademischen Jahr       erbrachten Leistungen 
im Sinne der derzeit an der Universität Marburg angewandten Studienordnung wie folgt anerkannt werden: 

 

Veranstaltung an der Gastuniversität Äquivalent an der Philipps-Universität Marburg 

Nr 
Course Unit Code + 
Kurs-Titel (ggf. Kurzform), 

Credits SWS Note(n) Modul 
Prüfungsnummer(n)  
(s. Konkordanz) 

Modul-Titel  
(oder Teilmodultitel, s. Konkordanz)  

ECTS- 
Punkte 

Noten-
Punkte 
(Äquivalent) 

1                                                  

2                                                  

3                                                  

4                                                  

5                                                  

6                                                  

7                                                  

8                                                  

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für das 
modularisierte Lehramt Prof. Dr. Kreyer, Fachbereich Fremdsprachliche Philologien, Wilhelm-Röpke-Str. 6D, Zimmer 07D09a, 35032 Marburg, einzulegen. Der Widerspruch sollte eine Begründung enthalten. 

 
Datum, Unterschrift (Antragsteller*in): ____________________________        Datum, Unterschrift Bearbeiter*in: ____________________________ 

 

(Siegel) 


